
Der Biſchof wandte ſich die Alumnen nd ſagte mit ewegter
Stimme: „Wir haben eſu Es iſt ein katholiſcher Prieſter aus
Rom hier vom Mittelpunkte des Chriſtentums; ſinget ihm
zu ren den Tropar (Sequenz) der heiligen Apoſtel Petrus und
Paulus.“ Und 300 kräftige Männerſtimmen fielen ein und ſangen
das Triumphlied der römiſchen Kirche. Palmieri braucht Uuns nicht
zweimal zu verſichern, daß 0& mit Tränen in den Ugen zuhörte
und Gebete 0 Himmel ſandit⸗ . unum  — OVile et NusS Dastor!

Das Taufbuch als Lebensgrundbuch.
On Matthias Rupertsberger, Orherr von St. Florian.
Längere Zeit nit Grundbuchsarbeiten beſchäftigt, wurde immer

wieder der Un Legée, eS möchte doch auch für den Perſonalſtand
des Menſchen eunn Grundbuch beſtehen, ähnlich den Grundbüchern für
Haus und Grundbeſitz. Dieſe leiden wohl auch, wie jedes Menſchen
werk, QAn vielerlei Unvollkommenheiten und machen auf Fehlerfreihei
gewiß keinen Anſpruch, ſie gewähren aber doch mN ihren Beurkundungen
eine große Sicherheit und ilden für das Sachenrecht, ſoweit eS eſt
M Grur  *  * und Boden betrifft, ein verläßliches Fundament. Für den
Beſitz an perſönlichen Rechten, wir ES ausdrücken dürfen,
erworben durch Geburt und Ehe, ſowie für die Aenderungen FN dieſen
Rechten oder das Erlöſchen derſelben uns leider kein einheitliches,
verläßliches und überſichtliches Grundbuch zur Verfügung.

Wir Aben wohl er, n welchen die Atſachen verzeichnet
werden, we perſönliche Rechte bewirken, ändern oder aufheben, wie
Geburtsbuch, Trauungsbuch und Sterbebuch der Pfarrämter und Heimat⸗
matrikel der Gemeindeämter, aber alle dieſe Bücher ſind elbſt MN ihrer
Geſamtheit ihrer derzeitigen Anlage nach nicht im Stande das bieten,
Das wir von einem Lebensgrundbuche zu erwarten berechtiget ſind

Der Gedanke eumn Lebensgrundbuch iſt ſchon vor vielen
Jahren in miu entſtanden und wurde in manchen Stunden ſchlafloſer
N4 te oder auf einſamen egen weiter ausgeſponnen, ſowie deſſen
Durchführbarkeit ſorgfältig erwogen. Da mir leſe als nſchwer
möglich erſcheint, habe ich mich en

oſſen, meine Gedanken hierüber
zur öffentlichen Diskuſſion zu ſtellen. Wenn auch die hier folgenden
Darlegungen nicht einem plötzlichen Einfalle ihr Entſtehen verdanken,
ſondern Aus einem jahrelangen Ueberlegen herausgewachſen ſind, ſo
gebe ich mich doch durchaus nich der Meinung hin, daß dieſelben
ungeteilten Anklang finden werden. Mir ſelber erſcheinen ſie 10 nicht
bloß gut nd nützlich ondern auch prakti el durchführbar, ichEENCEENN
bin aber dabei objektiv nüchtern genug, mit der Möglichkeit zu rechnen,
daß meine Anſicht von anderen nicht geteilt werde. Wenn man längere
Zeit einen Gegenſtand vor Augen hat, ſo kann * ſein, daß man ihn
AegU ganz bn findet, während vielleicht fremde Augen wenig
oder gau keine Schönheit daran 3u entdecken vermögen.
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Darin wird wohl QAul eheſten N  allgemeine Uebereinſtimmung
errſchen daß ein Lebensgrundbuch ſich Als ſehr nützlich erweiſen
würde. Es iſt doch gewiß wünſchenswert für den Einzelnen wie für
die Geſamtheit, daß die Möglichkeit egeben ſei, mit einem Grund⸗
buchsauszug alle perſönlichen Rechtszuſtände beurkunden zu können
und nicht wie derzeit einer ganzen Reihe von Urkunden hiezu Iu
bedürfen. Dieſer Auszug würde rſetzen den Geburts oder Taufſchein
Heimatſchein, Trauungsſchein, Großjährigkeits⸗Erklärung, Totenſchein
eines früheren Eheteiles, Ledigſchein und endlich auch den Totenſchein
der eigenen Perſon Eine andere Frage aber iſt eS, ob auch ber
die Möglichkeit nd Art der Durchführung in etreff eines ſolchen
Lebensgrundbuches eine zuſtimmende Einigkeit zu erzielen ſein werde.
Nachfolgende Darlegungen vermögen vielleicht manche Zweifel und
Voreingenommenheit 3u beheben. Es wäre modern, hier die
Bitte anzufügen, möge dieſen Darlegungen „vorausſetzungslos“
nahetreten, ich mu aber auf dieſe Bitte verzichten, da 10 mein ganzer
Plan und die Gedanken ber deſſen Durchführbarkeit erwachſen ſind
aus der „Vorausſetzung“, daß die derzeit beſtehenden verſchiedenen
diesbezüglichen Bücher mangelhaft und ungenügend hiefür ſind

Was unſeren Büchern iſt Einheitlichkeit und Ueberſicht⸗
lichkeit. Dies bedarf wohl eines Beweiſes; ſie dienen 10 nur zur
Beurkundung e einer Tatſache, beziehungsweiſe 1e eines Ausgangs⸗
punktes einer perſönlichen Rechtslage, und bieten in threr
jetzigen Geſtalt keinen Raum, eine Aenderung oder das Erlöſchen
des ſo geſchaffenen Rechtszuſtandes anzumerken: für das Tauf
buch iſt die Anmerkung der nachträglichen Legitimation vorgeſehen.
Eine beſondere Erſchwernis liegt noch darin, daß die eine Perſon be⸗
treffenden Bücher an verſchiedenen Orten V  U en ſind, wodurch nicht
bloß die Vielheit der nötigen Scheine, ſondern auch die Vielheit der
Orte, von ſie bezogen werden müſſen äußerſt läſtig fallen Nehmen
wir eine twe Jahren, un Linz geboren, in Prag durch die
Ehe zuſtändig, u Klagenfurt großjährig erklärt und ur den To
ihres Mannes mn Krakau verwitwet, wolle ſich wieder verehelichen.

Aber vielleicht iſt doch die Verläßlichkeit unſerer Matrikenbücher
eine tadelloſe? habe In drei Pfarreien (mit derzeit 1100 1800
und Seelen) einen vollſtändigen ndex aller vorhandenen
Matrikenbücher (Die älteſten von 1650 an erfaßt, glaube daher
mich 3u einem Urteile ber den Wert der Matrikenbücher für berechtigt
halten zu dürfen. Vor mir ieg der ndex ber die Matriken meiner
jetzigen Pfarre worin (beim Trauungsindex) mit roter Tinte jene
ſind Die Indexblattſeiten Aben Ern ziemlich buntes Usſehen. Dabei
Richtigſtellungen, welche aſt ungeſucht ſich ergeben haben, angemerkt
iſt beachten, daß das Trauungsbuch naturgemäß das verläßlichſte
iſt, eil hier die Eintragungen großenteils auf Grund vorliegenderUrkunden gemacht werden. Es liegt darum auch die Schuld III
Umern des Trauungsbuches In erſter Linie Iun Irrtümern der vor⸗
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liegenden Urkunden, wenn auch begreiflicher Weiſe manche Flüchtig⸗jINARRNIE keits  2  2 und Schreibfehler des Matrikenführers ſelbſt noch hinzukommen,
ſo daß Qus einem Königshofer ein Königsdorfer, Qus Fuchsberger ein
Fuchshuber, Aus Schedelberger ein Schittelberger geworden iſt (Die
Beiſpiele ſind nicht erdichtet.

Der größte eil der Fehler IM Trauungsbuche Ird durch irrige
Tau  eine verurſacht. Das Taufbuch iſt aber auch meiſten mN
ſeiner Verläßlichkeit gefährdet teils ohne teils Auch mit Verſchulden
des Matrikenführers. Vorerſt muß betont werden, daß ſchon die
Quellen der Matrikulierung reichen Zufluß der Irrungen bringen
Nicht bloß n der „guten“ (n Zeit ondern auch jetzt noch beruhen
nämlich die Eintragungen mn das Geburts⸗Taufbuch weitaus
größten Teile auf mündlicher Mitteilung des Vaters oder der Hebamme.
In neueſter Zeit bürgert ſich glücklicherweiſe wohl die Gewohnheit immer
mehr ein, vom Trauungspfarramte einen 0f0 Trauextrakt ſich 3u
erbitten und ſo wenigſtens Eue Irrtümer 3u vermeiden. Bei wieder⸗
holten Geburtsfällen pflegt man nach der letzten Eintragung den neuen
Akt 3 verzeichnen, wobei nicht ſelten dann fehlerhafte Matrikulierungen
erfolgen, indem man beim Einſchreiben der Mutter aus der
Vorlage einen Akt 3u hoch oder 3 niedrig greift und der
Mutter des „Mair“ die Utter des „Lehner“ beim Akt „Mair“
einſetzt, oder indem bei einem Wiederverehelichten die chon verſtorbene
er Frau als Mutter auferſteht oder den Vater als Mühljunge nachſchreibt, während ¶W tatſä

1 jetzt Bauerngutsbeſitzer iſt

Wie chon hervorgehoben, beſteht bei Matrikulierung nach Ur
kunden wohl auch eine Gefahr für die Richtigkeit; ſie iſt aber dochnicht annähernd ſo groß, wie beim Verbuchen nach mündlichen An⸗SIIIIIIII

ICNERAN

1 —

gaben, bei denen ES ſich ni bloß M Schreibfehler, ſondern
ganz weſentliche reale Fehler handeln kann. Ein U Hauptmann R
nahm einem (arkte Wohnung, machte un Uniform mit ſeiner
Frau Antrittsbeſuche bei den Honoratioren und nahm deren Gegen⸗beſuche entgegen. Nach einigen onaten erhielt ſeine Familie Zuwachs Der U Hauptmann rſchien zur Taufe mn Parade⸗-Uniform,eine höhere Standesperſon var Taufpate. Der Taufende brauchtegewiß nicht ſo blind ſein Vie der unglückliche Bezirkshaupt⸗
mann Hervay oder ſo befangen wie deſſen Pfarrer, wenn EL ruhigohne vorhergehende Frage die Rubrik „eheli ausfüllte; der U
Hauptmann hatte ſich 10 „mit Frau“ vorgeſtellt und auch bei der
Gemeinde ſich 77  mit Frau und Kindern“ gemeldet. Bei Rubrik
„Vater“ und „Mutter“ machte der Vater die Angaben, ſelbſtverſtändlichbei „Mutter“ 72 geborene N.“ und doch war das Paar nichtverehelicht, CS lebte Im Konkubinat. Viele Irrtümer entſtehen dadurch,daß unehelich Geborne mit dem Namen des Vaters als ehelichegeben werden, obſchon die Legitimation nicht angemerkt worden
var oder überhaupt nicht ſtattgehabt

Außer dieſen und ähnlichen realen Irrtümern de Geburts⸗



buches iſt wohl die Schreibart der Eigennamen ant meiſten Irrungenausgeſetzt, vofür In manchen Zeiten die Matrikenführer ſelbſt die
Schuld trifft, ſei 7 daß ſie wie 1800 herum und rüher die
Eigennamen der neuen Schreibart anpaſſen wollten, ſei Es, daß ſiedie gehörten Namen unrichtig auffaßten, ſei eS auch, daß ſie aus
Unachtſamkeit Schreibfehler machten. So wurde der Plabenſtainerein Blauenſteiner, der Paurnſchmitt ein Bauernſchmied, der Aich⸗,Berg⸗, Kir 008  2  2 Stelz⸗ e. hamber ein hamer, der Sumer
ein Sommer, der Huebmer und ſeine Zuſammenſetzungen ein Humer,Huber oder Huemer. Ur unrichtiges Hören oder AQus Unachtſamkeitwurde Petorini Petrini, Pettriny und Pertoriny, ein Grabmair
wurde Grabmer, Grabner, Gramer und Kramer, enn Deba, öba
und Döwa, ein Pfanzagel zu Funzagel. Mitunter die Angabeeines Namens abſichtlich alſ erfolgt ſein, Um einen unangenehmempfundenen Namen wegzubringen. So wurde Aus Gimpel Gempel;Qus Lippert Liebert und für den Namen Kolb beſteht begründeterVerdacht, daß früher der Vokal 14⁵ ſtand Die Ortsnamen werden
mitunter nach einer ˙ korrumpierten Ausſprache niedergeſchrieben,daß man ſie mn keinem Ortslexikon 3u finden vermag. Der ebraueines amtlichen Ortſchaftenverzeichniſſes würde dieſen Irrungen gründ⸗lich ein Ziel ſetzen, wobei noch der doppelte Vorteil ſich ergäbe, daßdie amtlich giltige Schreibweiſe 0 und die Angaben der
Heimat, welche oft da Dorf und nicht die Gemeinde als NI
ſprechen, vor dem Niederſchreiben On richtig ſtellen könnte.

D  Q8 Trauungsbuch beruht weſentlich auf dem Taufbuche. Alle
Unrichtigkeiten dieſes werden darum unbeſehen un jenes hinüber⸗
genommen, ſo daß eſſen Verläßlichkeit hiedurch ſchwankend wird.
Oie wird noch vermindert durch etwaige Flüchtigkeitsfehler, Ute oben
chon erwähnt wurde, und durch den Mangel einer ſicheren KHontrolle
über die Zuſammengehörigkeit der vorgewieſenen Urkunde nit der
vorweiſenden Perſon. Bei einer ſeßhaften Landbevölkerung wird bder Pfarrer meiſtens Aus perſönlicher Kenntnis der Familienverhält—niſſe und Aus den eigenen Matrikenbüchern über die Identität klar
ſein, bei einer fluktuierenden Fabriks⸗ und Arbeiterbevölkerung jedochwird trotz aller Vorſicht eine Sicherheit nicht 3u gewinnen ſein. Wer
ürg denn dafür, daß die Ehewerber und die von ihnen beigebrachtenTaufſcheine zuſammengehören? Es bedarf 10 doch keiner abgefeimtenPfiffigkeit zur Beſchaffung eines alſchen Taufſcheines, falſch mn dem
Sinne, daß CS der Taufſchein einer anderen Perſon ſei, und aufGrund deſſen eines alſchen Arbeitsbuches, o daß auch eine Anfragebei der Gemeinde keine Klärung bringen würde. Die Vermutung,daß manche Bigamie ge

oſſen wird, iſt bei ſolcher Sachlage ſichernicht Qus der Luft gegriffen, dies umſoweniger, da tatſächlich Ver—
Uche hiezu, welchen glücklicherweiſe rechtzeitig vorgebeugt wurde  .gemacht worden ind Die Gefahr einer Bigamie iſt aber auch dann
nich ausgeſchloſſen, 229 15 die Ehewerber ihre richtigen Taufſcheine
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haben. Welche Sicherheit beſteht hier für unbekannte Ehewerber? Un
eékannt önnen und werden ſie gar häufig ſein, venn ſie auch einen
ſechswöchentlichen Wohnſitz nachweiſen. Genügt ihre Ausſage, ſelbſt
wenn ſie eidlich wäre? Wer vor dem Verbrechen der Bigamie nicht
zurückſchreckt, wird auch vor dem Verbrechen des Meineides nicht halt
machen. der kann eun Ledigſchein hier Gewißheit bringen? Da iſt

zuerſt ſchon die Frage, wer ſoll ihn ausſtellen? Ganz unwill—
kürlich wird I denken, der Pfarrer des Geburtsortes ſei hier
kompetent. Wenn die betreffende Perſon von jung auf oder
wenigſtens jahrelang nicht dort gelebt hat, bher ſoll der Pfarrer die
Daten für ſeinen Ledigſchein nehmen? Soll er ſein Trauungsbuchdurchforſchen? ande ſich Uum einen Bräutigam, dann iſt die
Sache leicht, eS der alphabetiſche Index zu Gebote; handelt
eS ſich aber eine Braut, ſoll dann vielleicht die Danaiden—
arbeit eiſten, weil Ußerſt ſelten ein alphabetiſcher V  Q.  ndex der Bräute

finden iſt, eine große Reihe von Jahrgängen durchzuſehen: die
fragliche Braut kann auch und Jahre alt ſein. Ein ſchweizeriſchesPfarramt begehrte einmal einen ſolchen Ledigſchein für eine hier ganzunbekannte Braut. Cte Im Korreſpondenzwege, daß miu
ber fragliche Braut trotz eifrigem Nachforſchen ni ekannt ſeiAls Rückantwort folgte die neuerliche Bitte den „Unentbehrlichen“Ledigſchein ſeitens der Geburtspfarre. Der hierauf ausgeſtellte Ledig⸗ein „nach hieramtlichem Wiſſen“, (richtiger hätte eS lauten enNichtswiſſen) war in dieſem Falle gewiß die nichtsſagendſte Formalität.Ein Gedanke aber vielleicht Unbewu liegt In dem geſtellten Begehren,der Gedanke, beim Geburtsbuche Erwarte Auskunft über den Perſonalſtand, das Geburtsbuch ſoll Enn Lebensgrundbuch ſein, Qus welchember alle perſönlichen Rechtsverhältniſſe Auskunft egeben werden kann.

Soll das Geburtsbuch leiſten, was vorſtehend von ihm erwartet
wird ſo muß *7 beurkunden können alle jene Tatſachen, we  E eine
Aenderung oder eln rlöſchen perſönlicher Rechtsverhältniſſe bewirken,daher Qum gewähren zur Verbuchung EL dieſer Tatſachen, wie
ſie ſchon ImM vorausgehenden angedeutet wurden. Gegen eine
Ausgeſtaltung des Geburtsbuches zu einem Lebensgrundbuche werden
zwei gewichtige Einwendungen erhoben werden, die Uir als Bücherlaſtund Arbeitslaſt kurz bezeichnen können. Man wird nämlich entgegen⸗halten, daß mit dieſer Ausgeſtaltung naturnotwendig die Zahl der
Geburtsbücher auch un kleinen Pfarren ſchon einer ganzen Bibliothekanwachſen würde, und daß die Schreibgeſchäfte de Pfarrers als
Matrikenführer unerfüllbar ſich vermehren würden.

Alſo zuerſt die Bücherlaſt oder Geburtsbuch⸗Bibliothek. Wenn
jemand das Lebensgrundbuch ſich ſo Or  — wie das gerichtlicherundbu ausſieht, mit Blatt A. nd C. dann iſt die Gefahr einer
Bücherlaſt nicht imaginär, dann iſt ſie imminent. So ſtellen wir
uns aber das Lebensgrundbuch nicht vor Nehmen wir zur Grund⸗
lage unſerer Beſprechung das (CUe kleinere Format des Geburtsbuches



für die Diözeſe Linz. Dasſelbe hat einen Raum bon 25 6 Breiteund 39 Länge (inkluſive Ko  Ordru auf jeder Seite für die
Eintragungen. Nach jetziger Rubrizierung geht die Verbuchung ber
beide Seiten des aufgeſchlagenen Buches. Die Zahl der auf dieſenDoppelſeiten matrikulierten Geburten ird wiſchen vier und ſiebenſchwanken, durchſchnittlich vielleicht echs betragen. Nehmen wir nun
die auch derzeit M ſeltene Zahl von vier Matrikfällen auf jederDo

elſeite für das „Lebensgrundbuch“, ˙ reichen wir damit voll
ſtändig Qus und die Zahl der Bände bliebe ſich ganz gleich: wären
Aber bisher echs Akte verzeichnet, ſo würde die Zahl der Bände dochIm Verhältnis von ſteigen.
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für die Diözeſe Linz. Dasſelbe hat einen Raum von 25 em Breite

und 39 em Länge (inkluſive Kopfvordruck) auf jeder Seite für die

Eintragungen. Nach jetziger Rubrizierung geht die Verbuchung über

beide Seiten des aufgeſchlagenen Buches. Die Zahl der auf dieſen

Doppelſeiten matrikulierten Geburten wird zwiſchen vier und ſieben

ſchwanken, durchſchnittlich vielleicht ſechs betragen. Nehmen wir nun

die auch derzeit nicht ſeltene Zahl von vier Matrikfällen auf jeder

Doppelſeite für das „Lebensgrundbuch“, ſo reichen wir damit voll⸗

—

ſtändig aus und die Zahl der Bände bliebe ſich ganz gleich: wären

aber bisher ſechs Akte verzeichnet, ſo würde die Zahl der Bände doch

nur im Verhältnis von 2:3 ſteigen.
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ob C5 möglich ſei, In einem ſo engen Raum vbvon 16 —7õ⁊⁴ Doppelſeite alle
Verbuchungen eines Lebensgrundbuches unterzubringen, bei genauerem
Zuſehen wird man jedoch finden, daß der Raum bei Anwendung
einer praktiſchen Rubrizierung und voller Ausnützung Unter Ver
meidung der jetzt beſonders auf der erſten Blattſeite eübten Raum⸗
verſchwendung vollſtändig genüge Wenn wir vom verwendbaren
Raum per 39 CIII jederſeits 3 für einen vorgedruckten Kopf ah
rechnen, ſo leiben für jeden Akt ( bei Breite Dieſer Raum
wird auf der erſten Blattſeite In folgender Weiſe rubriziert, wobei die
einzelnen Rubriken beiſpielsweiſe ausgefüllt ſind, während der Vordruck
Mn fetten Lettern kenntlich gemacht iſt

mersberger, kath., Bauer Seppengut Iun Untergaumberg 3, Pfarre St. Johann mnm.
zuſt un Ulrichsberg, Bez Rohrbach; ehel Sohn des akob Sommersberger, Taglöhners und
Arre Sarleinsba Ind der Walburga, geb Adelmannseder

Pf. Mixnitz, T.rrur  Diöz. St. Pölten getraut: 14./6 1897, Pf Ternberg, Diö Linz

öhrendorfer, kath., ehel Tochter des Valentin Röhrendorfer, Bauers In St. eit Gölſen——
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wählt wird. Würde aber der nicht häufige Fall enten⸗ mud ein

ſolcher iſt im nachfolgenden Beiſpiele angenommen, daß eine über⸗

große Zahl von Eintragungen zu machen wären, ſo könnte wohl

leicht in der Weiſe abgeholfen werden, daß auf der nämlichen oder

nächſten Seite ein leerbleibender Raum zur Fortſetzung benützt würde,

wobei der genaue, jeden Zweifel ausſchließende Vermerk über die

Zugehörigkeit dieſer Fortſetzung nicht unterlaſſen werden dürfte.und der ereſia, geb Widmannſtetter. nia

＋ eimner elſe erfolgte die Geburt Vi Linz

Pf. eit a.d Enden
4..  windhager, kath., verehel.  DER Beſitzer des Hanslehnergutes  S  DEEEEEEEE MN Wimprer  ing 10,

F  ö  terlehner, gyft von St. Florian Duplikat: 26./7. 35 — 1930; 30.½.
mühlberger, kath., Naurer499 und Inwohner un Linz, obere Pfarrgaſſ e zuſt In
ahr; ehel. Sohn des

getraut: 3%0 1880 Stadtpf LinzPf 1 *  103 Pölten
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leicht in der Weiſe abgeholfen werden, daß auf der nämlichen oder
ächſten Seite ein leerbleibender Raum zur Fortſetzung benützt würde,
wobei der genaue, jeden Zweifel ausſchließende Vermerk über die
Zugehörigkeit dieſer Fortſetzung nicht unterlaſſen werden dürfte



—  „—  Legitimiert durch nachfolg Ehe, 9echloſſen Mai 1917 in St Marien,
1920, 9317 U. Stattwalteret Okt 1920, 23.718)X Großjähri——— ———.——ñC‚‚‚‚‚‚—‚‚‚J‚‚  9 erklärt. Dekret des tädt del Bezirtsgerichtes Linz, 23 März 1025

Getraut Auguſt 1926, Ottensheim laut Bericht vom Aug 1926, 417
zuſt in Leopoldſchlag, Bez Freiſtadt; ehel Tochter des Anton Schwarzenberger,waldner, beide geboren der Pfarre St. Oswald, Dek Freiſtadt

Verwitwet QAm N‚  0 1926 nach Bericht des Pfarramtes St. Peter Au, Dek
Sommersberger, geb Schwarzenberger confer. Taufbuch St. Oswald, Dek

—  —  SSDSDSDSDRDRDDRDQRDRDRDRDDRDDDDeeee  Deintanuecht LEuanat St Peter d. Au, Bez. Amſtetten

DDDDD .  laut — —  Bericht 56n Gemeinde
6 Wiederverehelicht Am Mai 1927, Gro  echlarn, nach Bericht vom Mai

Melk 9 zuſt uin Aggsba E Melk; ehel Tochter des

geb Müllner, katholiſch, geboren imn Mai 1902 Tauf⸗

——  Rertotknet nirdemr ————————————————————————

(Fortſetzung ———  Unter 190⁴/38
D Aug.  *. 1904  .. in —....

hieſiger

—— ainn vide  — Sterbebuch 2075 Aug

———————  Bortfehung 3 zu  EE ———— —  1904/37, K verwitwet a am  DRDRDRDRDSDSDSDSSSSSSeee 27 an  2ar 21958 2.35 hieramtl. Sterbebuch  — ——.—  ..
Betreff der Eintragungen wäre vielleicht noch bemerken, daßalle unnützen Titulaturen unterbleiben haben und die jeden Zweifelausſchließenden Abkürzungen (E 1. ehel kath., zuſt. w benütztwerden en
Nun kommen wir zum zweiten Gravamen das hiergeplante Lebensgrundbuch, die vor der ins Ungemeſſene ver

mehrten Laſt der Schreibereien. Bevor wir jedoch auf dieſes Gravamen
eingehen, müſſen wir zwei Bemerkungen vorausſchicken, deren erſteeine notwendige Vorbedingung betrifft, den direkten portofreien Verkehrder Pfarrämter mit den Gemeindeämtern, wiſchen denen bisher QAus
unerfindlichen Gründen die Portofreiheit nicht zugeſtanden wird.

48 zweite wäre eine mit dem Lebensgrundbuche gleichzeitigins Leben tretende Einrichtung, die wir Lebenspaß wollen
Jeder Militäriſt hat ſeinen Militärpaß, welcher einen Auszugdarſtellt QAus dem Militärgrundbuche, und durch zwei Zahlen dem

Aſſentjahr und Grundbuchblatt entſprechend kurz und doch ganz genaubezeichnet iſt Ein ähnlicher Paß dauerhaft gebunden QAus dauer⸗
hafteſtem Papiere hergeſtellt, ImM Format etwa C ſoll nun
für jedes lebend geborne ind ausgefolgt werden. Bei Totgebornenoder bald nach der Geburt geſtorbenen Kindern könnte die Ausfertigungdes Paſſes entfallen. Der Lebenspaß müßte 9——— am erſten Blatte
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Dek. Florian. — ———— ——————————  Protokoll 16. Auguſt 1920, 327 eL ——

Erlaß⸗ Ordinariat 16 2———8—q ————  Nov.
25 I/pr

mit nuna Schwarzenberger, kath., edig, Taglöhnerin Inwohnerin In Ternberg
Schuhmachermeiſters und Hausbeſitzers un Tunba 1  * und der Eliſabeth, geb Unter

September Auſbu 1901/7

Haag, Dib  1 St. Whtten 15.W 1926, 41˙7, durch den dort erfolgten Tod der Anna
Let 1901 777⁷

883Iq——.——.‚ZH.‚‚e‚‚  —  vom V5 713
1927, 536 mit Mathilde — —  Oberhuemer, batd ledig, Näherin und Inwohnerin In
Matthias Oberhuemer, Webermeiſter un Aggsbach W

Wẽĩ und der Magdalena, — — —— ————  —  4*.1 —  .TFb  —4

IJIF

öͤ'oaa

ö

—

ö

——

¶ wSS

“ʃ

buch 19027/36

1956 27. dur  en T  der Marbide Sommersberhen  — geb Oberhuemer

(vielleicht beſſer glei an der Innenſeite des Einbanddeckels) die im
Taufbuch auf dem Raum von C verzeichneten Rubriken, von
denen aber die Rubrik des Taufenden nd die Rubrik „geſtorben“entfallen könnten, Platz für Siegel, Datum und Unterſchrift des
ausſtellenden Pfarramtes gewinnen.

Auf der ächſten Blattſeite würde Vater (leerbleibend bei Uun
ehelichen Kindern) nd Utter wie m Taufbuche einzutragen ſein,wobei beſonders Geburtsdatum und Geburtspfarre beider Elternteile
deutlich zu rſehen ſein müßten. Die folgenden Seiten der eingeheftetenBlätter dienen für ſpätere Eintragungen, welche jeweils vom betreffendenmte (Pfarramt, Gemeindeamt, Bezirksgericht) In fortlaufenderNumerierung mit Siegel, Datum und Unterſchrift einzutragen ommen.
Von jeder ſolchen Eintragung mMN den Lebenspaß müßte das fertigendeAmt einen Bericht, reſpektiveI jenem Matrikenamte zuſenden,
von welchem der Lebenspaß ausgeſtellt iſt, oder was dasſelbe iſtbei welchem das zuſtändige Lebensgrundbuch geführt wird, damit dort
Unter gleicher Zahl die nämliche Eintragung erfolge. Es wurde

un der Arre Arbing Een Brautpaar kopuliert Mat 1940
Der Bräutigam bringt den Lebenspaß bei „1909/36 Naarn: Mair
oſef geb 30 ärz 19091 nd die rau „1917/16 Grein: Ber
Antonia, geb Febr 1917 mit Eintragung legitimiert U. N 2



64
großjährig erklärt.“ Nach der Kopulation müßte nun der Pfarrer iu
Arbing berichten AONn die Pfarre Naarn die Daten der Braut 8SuD

dann 2 an die Pfarre Grein die Daten des Bräutigams Sub
3 wie S n den Lebenspaß beider eingetragen, damit auch

dort die Eintragungen Sub reſpektive geſchehen Hier wäre
noch 3 bemerken, daß beim Brautexamen beide Brautteile ihren
Lebenspaß vorzulegen haben und auf Grund derſelben dann eine
Anfrage an die betreffenden Pfarrämter 3 richten wäre, ob Paß
mit dem Grundbuche mme Bei einem Sterbefalle hat die Nachricht

erfolgen an die Geburtspfarre, zuglei wäre der Lebenspaß ein⸗
zuziehen), und falls die verſtorbene Perſon verheiratet war, auch an
die Geburtspfarre des überlebenden Eheteiles, damit dort deſſen
Witwenſtand angemerkt werde.

Es wird daher eine telfache Korreſpondenz ſich ergeben, die
noch vermehrt wird, da für jede Mitteilung auch eine Rückantwort
als Sicherſtellung erforderlich ſein wird Wird dadurch Ui n der
Tat den Matrikenführern eine unerträgliche Arbeitslaſt auferlegt?
Wir wollen chen Fragen wir einmal, was iſt derzeit notwendig?
Vor jeder Hochzeit ſind Taufſcheine notwendig, für jede Taufe Eein

0f0 Trauungsſchein (Tufſchein bei ledigen Perſonen), ſo oft ſelbe
in einer anderen Pfarre erfolgt, bei jedem Todfalle kann ein 0ffo
Tauf oder Trauungsſchein gewünſcht werden. Das alles fällt beim
Beſtande eines Lebensgrundbuches reſpektive Lebenspaſſes weg nd
erſt die Menge von EX 0f0 Taufextrakten für Legitimation, für
Alimentationsklage, für Schulanfang und ſo oft einer „Lehrkraft“ S
beliebt, für Bürgerſchule trotz Schulnachrichten noch einmal, zum Ein
tritt m den Bahn⸗, Tabakfabrik⸗ und ſonſtigen öffentlichen Dienſt,
bei Heimat⸗ und Armenfragen, beim litär Namenſchreib⸗
weiſe, bei Abhandlungen beim Gericht oder delegiertem Otar, bei
Pupillenſachen, bei Strafſachen, bei ledigen Müttern Im Gebärhauſe,
bei Kindern von Bahnarbeitern für Kindbettgeld ZC A Ganz leicht
kann * E eſchehen daß für die nämliche Perſon zehn und mehr

0ffo Taufſcheine ausgeſtellt werden müſſen die alle beim Beſtande
eines Lebenspaſſes entfallen würden, wodurch gewiß eine Entlaſtung
ſich ergäbe.

Dazu noch die Unmaſſe von Schreibereien Aus Nia von
Berichtigungen der Matrikenbücher. In Paſſau ſtarb Enn Laſtträger
Lantſchner ohne Hinterlaſſung von Vermögen aber auch ohne Erben.
Das Zivilſtandesamt Paſſau begehrte einen 0ffo Taufſchein und
von der Gemeinde ebenfalls eine Beſcheinigung ber den früheren
Aufenthalt. Das Pfarramt N rieb den Namen Lanſchner, wie er
freilich fehlerhaft aber eben tatſächlich) Im Qufbuche ſtand, die Ge
meinde ſchrieb Lantſchner, wie en Im Meldebuche ſtand Ueber dieſe
Divergenz entſtan eine weitläufige Korreſpondenz und das Reſultat
QAus dem nahezu daumendick gewordenen Aktenbündel war, daß M
Taufbuch der Anſchner m Lantſchner umgewandelt wurde Beim
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Beſtande eines Lebensgrundbuches wäre dieſe Rieſenarbeit pour une
Omelette wohl nicht notwendig geworden.

Aus dem Geſagten ergibt ſich, daß eine große Zahl bisheriger
Schreibereien entfallen würde, gegenüber welchen die eu auferlegte
Schreiblaſt ganz entſchieden geringer waäre Da kommt aber noch,
daß die Berichte an die betreffenden Grundbuchsämter ul praktiſche
Druckſorten ſehr vereinfacht werden könnten. Es önnten ämtliche
Korreſpondenzkarten mit Rückantwort hergeſtellt werden, welche oft
nur mit wenigen Worten und auszufüllen wären. E  U— Immen

Brautleute, vie im obigen Beiſpiele, ⁰ hätte die Anfrage nach
Naarn nur (außer dem Vordrucke) „1909/36 Mair V

oſeph“ zu lauten
und nach Grein „1917/16 Ber Antonie großjährig,“ und die
Antwort der beiden Pfarrämter „richtig“ oder „ſtimm zu lauten
Ein beſonderer Gewinn an Sicherheit nd Verläßlichkeit der Matriken⸗
U  Lr würde eben durch dieſe Anfragen ſich ergeben.

Wird aber die Bevölkerung ſich daran gewöhnen, den Lebens
paß aufzubewahren? Beim Militär ſind die Klagen über Verlu
des Militärpaſſes nicht groß. Anfangs freilich wird 10 nicht immer
das rechte Verſtändnis vorhanden ſein, 8 wird ſich erſt einleben
müſſen. Das wird aber ſo eher geſchehen, die Erlangung
eines Duplikates mit Schwierigkeiten verbunden iſt Der er  6 Lebens⸗
paß ſoll wie da  U Schulzeugnis ſtempel⸗ und gebührenfrei verabfolgt
werden, ein Duplikat dagegen ſoll nur gegen eine Taxe an Stempel
und Gebühren zu haben ſein Zahlungsunfähige erſonen müßten
aber für Befreiung von Stempel und Gebühren jedesmal eine eigene
Beſcheinigung hiefür ſeitens der politiſchen Behörden erſter Inſtanz
beibringen. Die Ausſtellung eines Duplikates iſt deutlich Im Lebens⸗
paſſe ſelbſt kenntlich zu machen und Im Lebensgrundbuche genau an

zumerken. Falls nach Ausſtellung eines Duplikates der Original⸗
lebenspaß irgendwo vorgewieſen und auf Grund deſſen eine Anfrage
geſtellt werden ſollte, ſo waäre dieſer Originalpaß abzunehmen und
gegen den Vorweiſer 1e nach Befund vorzugehen. Es möge eben auch
hier noch einmal hervorgehoben werden, daß durch die Anfragen eine
möglichſt große ehr gegen Bbrau und Schwindel auf
gerichtet würde.

Die Scientia operathyn Ein Aaus der Umme
des heiligen Thomas von quin.

Von Eſch

Oſer, iritua Vi Wattwil eiz
Omnis scientia Operativa AntO perfectior est. quanto magis

particularia considerat. In quibus 8 71 (tus (I 22 art. 3, ad I.)
Aus zwei Gründen ſoll dieſer Satz m vorliegendem Artikel eine
eingehende Beſprechung finden: einmal, weil EL ausnehmend

geeignet iſt, als robe für die Gedankentiefe nd Fülle der Summe
zer „Theol.⸗prakt. Quartalſchrift“. 1906.


